
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 14. Juni 1989 

1726. Nutzungsplanung Neftenbach (Änderung) 
Am 2. Dezember 1988 hat die Gemeindeversammlung die beiden Grund-
stücke Kat.-Nrn. 1734 und 1735 im Rietweg der kommunalen Freihalte-
zone zugewiesen. Diese Festlegung entspricht dem im kommunalen Ge-
samtplan festgelegten besonderen Erholungsgebiet Typ C. Ein gegen 
diesen Beschluss eingelegter Rekurs wurde inzwischen zurückgezogen. 

Die Vorlage ist angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Neftenbach am 2. Dezember 
1988 beschlossene Erweiterung der Freihaltezone Rietweg wird geneh-
migt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Neftenbach, 8413 Neftenbach 
(unter Beilage zweier mit dem Genehmigungsvermerk versehener Exem-
plare des Zonenplanausschnitts), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei 
der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 14. Juni 1989 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


